
„Die	 Annahme	 von	 geldwerten	 Vor-
teilen	in	angemessener	Höhe	für	die	
Teilnahme	an	wissenschaftlichen	Fort-
bildungsveranstaltungen	 ist	 nicht	
berufswidrig.	Der	Vorteil	ist	unange-
messen,	wenn	er	die	Kosten	der	Teil-
nahme	 (notwendige	 Reisekosten,	
Tagungsgebühren)	des	Arztes	an	der	
Fortbildungsveranstaltung	übersteigt	
oder	der	Zweck	der	Fortbildung	nicht	
im	Vordergrund	steht.“

Die	Grundprinzipien	im	Umgang	mit	
einem	Sponsoring,	welches	im	Sinne	
der	 materiellen	 Sicherung	 von	 Fort-
bildung	 und	 Forschung	 durchaus	
legitim	 und	 in	 weiten	 Teilen	 auch	
unverzichtbar	ist,	lauten:

Trennung	 von	 Zuwendungen	 an	
eine	Institution	von	deren	Beschaf-
fungsentscheidungen,
Transparenz	 der	 Abläufe	 –	 will	
sagen	 Offenlegung	 von	 Zuwen-
dungen	 gegenüber	 Verwaltung,	
Betriebsleiter	und	Träger,
Dokumentation	 der	 Beziehung	
zum	 Sponsor	 und	 der	 entspre-
chenden	Verträge,
Äquivalenz	 von	 Leistung	 und	
Gegenleistung;	 sie	 müssen	 in	
einem	 angemessenen	 Verhältnis	
stehen.

Auf	 der	 letzten	 Sitzung	 der	 Kreis-
kammervorsitzenden	der	Sächsischen	
Landesärztekammer	 wurde	 eine	
modifiziertes	 Papier	 der	 Bundesärz-
tekammer	zum	Sponsoring	vorgelegt	
und	 diskutiert,	 welches	 die	 beacht-
enden	 Grundzüge	 im	 Umgang	 mit	
dem	Sponsoring	beinhaltet	und	das	
nachfolgend	abgedruckt	wird:

Fortbildung	als	lebenslanger	Lernpro-
zess	 ist	 eine	 ärztliche	 Berufspflicht.	
Bei	der	Erfüllung	dieser	Verpflichtung	
ist	 auf	 Grund	 der	 gewachsenen	
Strukturen	 eine	 Kooperation	 von	
Ärzteschaft	und	Dritten	in	vielen	Be-
reichen	 notwendig	 und	 wünschens-
wert.

Diese	Zusammenarbeit	muss	aber	so	
gestaltet	sein,	dass	die	Wahrung	der	
ärztlichen	 Unabhängigkeit	 und	 das	
Patientenwohl	 als	 oberste	 Hand-
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lungsmaxime	der	medizinischen	Ver-
sorgung	in	jedem	Falle	sicher	gestellt	
ist.

Das	bedeutet	insbesondere,	dass	die	
Inhalte	 ärztlicher	 Fortbildung	 unab-
hängig	 von	 wirtschaftlichen	 Interes-
sen	 Dritter	 und	 frei	 von	 kommerzi-
ellen	 Einflüssen	 auf	 Diagnostik	 und	
Therapie	 in	Klinik	und	Praxis	 zu	hal-
ten	sind.
Grundprinzipien	im	Umgang	mit	der	
Materie	sind	weiter	oben	angeführt;

Daraus	folgt:
Ein	 Sponsor	 darf	 keinen	 Einfluss	
auf	 Inhalt	und	 Form	der	 von	 ihm	
unterstützten	 Fortbildungsmaß-
nahme	nehmen.
In	 allen	 Fortbildungsmaßnahmen	
muss	ein	ausgewogener	Überblick	
über	den	jeweiligen	Wissensstand	
entsprechend	 den	 diagnostischen	
und	 therapeutischen	 Alternativen	
vermittelt	werden.
In	diesem	Zusammenhang	ist	eine	
objektive	 Produktinformation	 auf	
der	Basis	anerkannter	wissenschaft-
licher	Kriterien	gestattet.
Der	 Sponsor	 muss	 als	 solcher	
kenntlich	gemacht	werden.
Kommerzielle	werbende	Aussagen	
auf	Einladungen	und	Programmen	
müssen	 eindeutig	 als	 Anzeige	
kenntlich	gemacht	werden.
Kommerzielle	 Ausstellungen	 im	
zeitlichen	 und	 räumlichen	 Zusam-
menhängen	mit	 Fortbildungsmaß-
nahmen	dürfen	weder	Konzeption	
noch	 Durchführung	 der	 eigentli-
chen	 Fortbildungsmaßnahme	 be-
einflussen.
Ein	kommerziell	unterstütztes	Rah-
menprogramm	darf	weder	zeitlich	
parallel	 zum	 inhaltlichen	 Pro-
gramm	 stattfinden	 noch	 einen	
größeren	zeitlichen	Umfang	haben	
als	die	Fortbildung	selbst.	
Die	Annahme	geldwerter	Vorteile	
in	 Verbindung	 mit	 Fortbildungs-
maßnahmen	regelt	das	Berufsrecht	
der	Länder.
Referenten	 und	 Autoren	 müssen	
mögliche	Interessenskonflikte,	die	
sich	 aus	 ihrer	 Beziehung	 zu	 den	
Sponsoren	ergeben	könnten,	offen	
legen.	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Der	 wissenschaftliche	 Leiter	 einer	
Fortbildungsveranstaltung	oder	der	
Herausgeber	 einer	 Fortbildungs-
publikation	 hat	 sicherzustellen,	
dass	 die	 Fortbildungsinhalte	 pro-
duktneutral	 sind.	 Eine	 entspre-
chende	 Erklärung	 muss	 veröffent-
licht	 und	 bekannt	 gemacht	 wer-
den.

Ergänzende	 Empfehlungen	 bei	
schriftlichen	 oder	 audiovisuellen	
Medien

Publikationen,	 in	 denen	 Produkt-
namen	 vorkommen,	 werden	 für	
das	 Fortbildungszertifikat	 nicht	
anerkannt,	sofern	die	im	allgemei-
nen	 Teil	 benannten	 Kriterien	 ver-
letzt	werden.
Produktwerbung	 in	 anerkannten	
Online-Fortbildungsmodulen	 ist	
nicht	zulässig.
Die	 Bearbeitung	 von	 Online-Fort-
bildungsmodulen	 durch	 die	 Teil-
nehmer	 darf	 nicht	 durch	 Banner,	
Pop-ups	 oder	 ähnliche	 elektroni-
sche	 Anwendungen	 gestört	 wer-
den.
Die	 Verlinkung	 von	 Fortbildungs-
modulen	mit	 kommerziellen	 Inter-
netseiten	ist	nicht	zulässig.	

Prof.	Dr.	med.	habil.	Otto	Bach
Vorsitzender	der	Sächsischen	Akademie	für	

ärztliche	Fort-	und	Weiterbildung
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Berufspolitik
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Mitteilung der 
Bezirksstelle Leipzig

Die	 Bezirksstelle	 Leipzig	 der	 Sächsi-
schen	 Landesärztekammer	 ist	 aus	
Urlaubsgründen	 in	der	Zeit	vom	14.	
Mai	bis	18.	Mai	2007	nicht	besetzt.
In	dringenden	Angelegenheiten	steht	
Ihnen	 die	 Hauptgeschäftsstelle	 in	
Dresden,	 Schützenhöhe	 16,	 01099	
Dresden,	Telefon	0351	8267-411,	zur	
Verfügung.




